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Landkreis Wolfenbüttel
Der Landrat 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
III/40-Wo 

Datum 
23.10.2007 

Vorlage-Nr. 
XVI-245/2007 
 

 
Beratungsfolge: Sitzung Sitzung am: Entscheidung 
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport öffentlich 07.11.2007  
Kreisausschuss nicht öffentlich 03.12.2007  
 
 
Betreff 
Gewährung einer Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse; hier: Sanierung der Turnhalle 
Winnigstedt - V. Bauabschnitt 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Samtgemeinde Schöppenstedt wird zu den Sanierungskosten der Turnhalle Winnigstedt  
    – V. Bauabschnitt – in Winnigstedt eine Zuwendung in Höhe von 1/3 (= 22.196,43 €) der  
    zuwendungsfähigen Kosten (= 66.589,31 €) aus der Kreisschulbaukasse gewährt. 
 
2. Die Zuwendung ist zu 
 
    a) 40 v.H. als Zuweisung  (=  8.878,57 €) 
    b) 60 v.H. als Darlehn  (=13.317,85 €) 
        mit einer Laufzeit von 10 Jahren 
 
    im Haushaltsjahr 2007 auszuzahlen. 
 
 

 
Kosten Euro Haushaltsstelle  Verw.-Haushalt Haushaltsjahr 
22.196,43 € 20700.92200 und 

20700.98200 
 Verm.-Haushalt 2007 

Mittel stehen 

   
zur Verfügung nicht zur Verfügung nur bereit i. H. v. Euro       

Deckungsvorschlag 

  
Mehreinnahmen bei       Minderausgaben bei       

Die Maßnahme dient dem strategischen Politikfeldziel „ 2 d - Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene, Eltern und Menschen mit Migrationshintergrund bedarfsgerecht vorhalten“ 
Das Ziel ist ein Handlungsschwerpunkt  ?    ja       nein 
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Begründung: 
 
Die Samtgemeinde Schöppenstedt hat mit Schreiben vom 14.03.2006 mitgeteilt, dass sie 
beabsichtigt, die Sanierung der Turnhalle Winnigstedt mit dem fünften Bauabschnitt zum Abschluss 
zu bringen. Hierbei war vorgesehen, den schadhaften, bereits mehrfach geflickten Sportboden, der 
zahlreiche Unebenheiten und Risse aufwies, durch einen neuen mischelastischen Sportboden zu 
ersetzen. Nach Aufnahme der Arbeiten im Juli 2006 stellte sich heraus, dass sich der Unterboden an 
unzähligen Stellen nach oben gewölbt hatte und daher auch ein Austausch des Gussasphalts 
erforderlich wurde. Durch einfaches Aufbringen eines Ausgleichsbelages hätten die Unebenheiten 
nicht aufgefangen werden können. 
 
Die Samtgemeinde Schöppenstedt hat zur Mitfinanzierung dieser Maßnahme eine Zuwendung aus 
der Kreisschulbaukasse beantragt. Mit Schreiben vom 15.03.2006 hatte ich den vorzeitigen 
Baubeginn für diese Maßnahme genehmigt. 
 
Die Sanierung der Turnhalle wurde zwischenzeitlich mit Kosten in Höhe von 66.589,31 € 
abgeschlossen. Der Regiebetrieb Gebäudewirtschaft des Landkreises Wolfenbüttel hat nach 
baufachlicher Prüfung die Zuwendungsfähigkeit der Kosten im Sinne der „Grundsätze der Beteiligung 
des Landkreises Wolfenbüttel an den Schulbaukosten“ (s. Kreisrecht Ziffer 2130) festgestellt. 
 
Die Maßnahme ist für den ordentlichen Spiel- und Sportbetrieb erforderlich und stellt eine wesentliche  
Verbesserung des Bauwerks dar, mit der eine Wertsteigerung verbunden ist. Für die Mitfinanzierung 
solcher Maßnahmen ist eine Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1/3 der 
zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen. Diese Zuwendung ist zu 40 v.H. als Zuweisung 
(Kreiszuschuss) und zu 60 v.H. als zinsloses Darlehn zu gewähren. 
 
Bei einer Beschlussfassung gemäß dem Beschlussvorschlag ergibt sich folgender Finanzierungsplan 
für die Samtgemeinde Schöppenstedt: 
 
- Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse:     8.878,57 € 
- zinsloses Darlehn aus der Kreisschulbaukasse:   13.317,85 € 
- Eigenmittel der Samtgemeinde Schöppenstedt:   44.392,88 € 
 
Gesamtkosten:       66.589,31 € 
 
Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Kathrin Klooth 
 

 

 


